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tum einer klöstérlichen Kommunität ist, stehtß dem Ordens-
obern (can. 630, S 4) Dıe UuIS1IC ber die Erfüllung der
Messenverbindlichkeit (onera missarum) A Klosterkirchen (in
relig10sorum eccles11s) führt der OÖrdensobere Sind unter
m1ıssarum bloß die Verpflichtungen AUS anualstipendien oder
auch aus Stiftungen verstehen ” Sicher fallen darunter dıe
Verpflichtungen 4A US Manualstipendien. In diesem Sinne erging
bereits 171 Maı 1904 eine Kntscheidung der Cong. pISC.
et. egu (  eol.-prakt. Quartalschriuft 19095, 124 f.) Da
Can 631, D EeZW Q3d 3, die Verwaltung VOoON on
{Ur gottesdienstlıche Zwecke Kegularpfarren dem Bischof
unterste. ware INa  — geneilgt, cdie Stiftmessen der bisch6öflichen
Aufsicht überwelsen. Nun weıst aher Ca  S 155  C bestimmung
des Stiftungsnormale, Konfirmation un Überwachung der
Stiftungen al Kegularpfarren aussCcC  1eßlich dem Ordensobern

Die Praxıs ist aber wen1igstens partikularrechtlich bısher elıne
andere. Der TUn scheint 1m Folgenden lıegen. D  S Can
1544, verstie INan unter eiıner iIirommen ıftung dıe Wı1d-
MUNg zeitlichen utLes eine kirchliche Jurıistische Person miıt
der Auflage ZULC Vornahme dauernder oder ZEeItNG begrenzter
Kultakte. Das Stiftungsvermögen geht also ach dieser eoTUIS-
bestimmung die kırchliche Anstalt Der und übernimmt
diese hlefür eine Verpflichtung. Im Partikularrecht wird die
ıftung einer selbständigen Juristischen Person un wird
das Stiftungsvermögen qals selbständiges Zweckvermögen VeEeI-
waltet Es wird also das Stiıftungsvermögen nıcht mıt dem
Vermögen der 1Mm Kıgentum der relıg1ösen Genossenschaft
stehenden KRegularpfarrkirche vereinıgt. IDies cheint der TUn
der abweıchenden partıkulären Praxıis sSeIN.

Hınsıchtlie der Krfüllung der Amtspilichten der Regular;
seelsorger SLEC sowohl dem Bıschof W1e dem Ordensoberen eiINn
Aufsıiıchtsrech Im Wıderstreite geht dıe Verfügung des
1SCHNOLIS (can 631, Die Entfernung des Kegular-
seelsorgers ann owohl VO Bischof W1e VO Ordensobern
ausgehen. Der eine hat den anderen verständıgen, enötigtaber N1C dessen Zustimmung un ist. auch N1IC verpflichtet,
dıe (Gründe TUr seıne abnahme anzugeben oder Sar beweisen.

(ıraz. Prof Dr arıng.
* | (Binations-Stipendium.) Urc päPstliches T1vilegen vıele Ordinarien das e6 ihren Priıestern die Annahme

eines Stipendiums bel der Biınationsmesse gestaltten unter
der Hedingung, daß dieses Stipendium TÜr einen 1mM Indult
bezeichneten kırc  ıchen WecC dıe Bıstumskasse abgeführtwITrd. Aus Leserkreisen uUNnseIer f  schrift wird angefragt, oh
und miıt Welqhem ec  ST1LtE die bısch6öfliche Behörde, die e1iNn
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olches Indult besıtzt, die Pfarrgeistlıchen verpflichten kann,
bei jeder Bination eın Stipendium nehmen un abzuführen

Antwort Im allgemeinen ec ist den Priestern, die
binıeren (außer Weihnachten), verboten, WEeNNn sS1e eine der
beıden Messen AUS Gerechtigkeitspflicht applizıeren en
(z als parochi pPro populo; oder qls Benefizlaten ene-
{1C10 ; oder stipend10), TÜr dıe andere Messe e1in Stipendium

nehmen:: Call 824, Sie können aber mıt der zweıten
Messe, dıe s1e lesen, Pflichten der Pıetät und Dankbarkeıit
(Z für Elltern, Wohltäter), Verpflichtungen iIirommer Vereıine,
denen sS1e angehören, firejen Versprechungen und äahnlıchen
„Pflichten“ 1m weıteren Siınne, die N1IC. ]ustilia resuitieren,
nachkommen. Diese reıhel ın der Applikation der zweıten
Messe IsSt binierenden Priestern sıcher wıllkommen und wertvo.
Diıie bischöflichen ehnorden sollen und können diese Teıhner
ihrer Diözesanpriester nicht willkürlich beschränken, indem S1e
ihnen dıe Applikation er Binationsmessen auf Stipendien-
intentıonen einfachhin befehlen Die Jurisdiktion der Bischöfe
ist. N1C unbegrenzt. Der kanonısche Gehorsam verpilichtet
Nnur, WeNnnNn die kirchliche Behörde innerhalb der (ırenzen ıhrer
efugn1s eLWAS eile Es könnte abher Fälle : geben, ein
olches berechtigt ware und die Pifilicht des (1g horsams
es  nde

Wenn der A postolische das Indult gewährt a  e;
daß der Ordinarıus seinen Diözesanpriestern nıcht UL gestatten,
sondern befehlen kann, auf eın Stipendıium SE binıeren und
cieses abzuliefern. Das eCc des Papstes, Priestern die pplı-
katıon VO  — Messen in vıirtute oboedientiae efehlen, ist
unbestreitbar Es dürfte aber aum eın römisches Indult ZULT

Annahme VON Binationsstipendien in diıeser Fassung exıistieren.
Wenn ein Ordinartius viele Stipendienverpflichtungen

übernommen a  e daß denselben 1U durch Heranzıehung
der binierenden Diözesanpriester gerecht werden könnte Dann
hätten WIT den analogen Fall, w1e eiIn Ordensoberer
Stipendienpflichten Tür das Ordensinstitut oder rdenshaus
ilbernommen hat und seinen Untergebenen ın virtute oboedien-
t1ae eCI1e ZUL Persolvıerung dieser Meßpiflichten applı-
zieren. Nur ist der Unterschlied, daß der Bischo{f keiıne potestas
dominatıva ber seıne Diözesanpriester hat, sondern NUr ] UT1S-
dict10, die N1IC Der das hinausgeht, W as T: hbonum COIN-
iL1LUNE erfordert ist Und dann hat der Ordinarıus immer _ dıe
Möglichkeıit, Stipendienlasten, dıe er nıcht ZUELE Persolvierung
bringen kann, andere bedürftige Bischö{ife oder den ApoO-
stolischen weiıterzuleıten, der {Üür die Persolvierung SOTSCNH
wIird. Es MmMUu enn se1N, daß die Persolvierung intra dioecesim
VON den Stipendiengebern ausbedungen wurde.
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Praktisch wird meist nur eın Grund vorliegen, der eın

olches des Tdinarı]ıus etwa rechtfertigen könnte das
bonum COMMUNE Der Diözesanzweck, dem die Bınations-
stipendien zufließen, annn TÜr das bonum COININUNE wichtig,
und der Ordinarıus ZULF Erreichung dieses wichtigen Zweckes
auf die iıngänge VON den Bınationsstipendien angewlesen
se1IN, da ß ıhm dıe efugn1ıs, dıe Applikation der Binationsmessen
auf Stipendien efehlen, NIC. QUI£ abgesprochen werden
kann. Denn efehlen, Was ad bonum COIMIMNINUNE notwendig
ist, azu hat der Ordinarlıus die Jurisdiktion, der alle Diözesan-
prıester Gehorsam Schulden och ist erwägen, ob der
usSUb1a distriıbutiv. entspricht, daß gerade dıe hnehin schwer
helasteten binıerenden Seelsorger für diesen Diözesanzweck
„robotten“ müÜüssen, während andere nıchts azu beıtragen. Und
namentlıch, ob ecsS billig ıst, s1e mıiıt olcher artie heranzuziehen,
daß sS1e jedesmal, S1e bınleren, ein Stipendium für den
Diözesanzweck persolviıeren MUSsSenN In der ege wIird siıch der
Ordinarıus darauf beschränken, den binıerenden Priestern die
Förderung des betreifenden Diözesanzweckes HC Annahme
un jeferung des Biınatlonsstipendiums empfehlen, ohne
einen lrekien Beifehl azu geben. Oder mu doch AUS

Billıgkeit den binıerenden Priestern wen1gstens hie und da
ireigelassen werden, dıe Biınationsmessen qauf ihre privaten
Intentionen ohne Stipendium applizıeren.

Liınz Dr (irosam.
* Letzte Ölung und ((eneralahsolution in Spitälern

mehreren ranken aul einmal spenden.) Kann INa  — Nn1IC
auch den 1CUS der etzten ÖOlung und der Sterbeablaßspendung
vereinfachen, WEeNN ın einem großen Spiıtal mehrere Kranke
zugleic versehen werden? Diese Frage drängt sich auf, WEeENN
man die neueste Instru  10N der ber die Kommunion-
spendung mehrere Kranke derselben Krankenanstalt SLUdier
hat (vgl. diese Zeitschrı 1929, efit Z 379) Eın mıt Arbeıt
überbürdeter Spitalseelsorger, der cdiese Anfrage vorlegt, be-
mer N1IC ohne Berechtigung, daß: mehr als die Wiederholung
der kurzen Kommuniongebete, die Wiederholung der Gebete
Z ELE extrema unct1io0 un ZUT Generalabsolution für die Kranken,
den Priester und das Pflegepersonal schr beschwerlic werden
kann. In o  en 5Spitälern, WECNN och azu vielleicht die Ärzte
a  es mehr qls relı1g1ös eingestellt sınd, oMmMm der Seelsorger
auch mıt der Jagesordnung des Krankenhauses leicht in Kon-

WEeNnN sıch solche seelsorgliche kte lang hınzıechen.
Eıne autoritative Norm, den 1LUS der etzten Ölung un

des Sterbesegens verkürzen, WEeNnNn mehrere Kranke zugle1ic
versehen sınd, legt allerdings ın der Neuausgabe des Rıtuale

Romanum VOVL. Bbezüglıch der etzten Ölung estimm dıie Rubrik


